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notwendigen Zugangsdaten zusenden lässt und sein 
Smartphone mit der dazugehörigen AusweisApp 
ausstattet, ist dann ob des Angebots ein wenig er-
nüchtert. 

Die Kommunen geben den Ausweis zwar aus, nut-
zen seine Funktionen aber nicht. Ähnlich ist es bei 
den Landesbehörden. Lediglich ein paar Bundesbe-
hörden haben Angebote. So kann man sich immer-
hin einen Auszug aus dem Punkteregister in Flens-
burg, einen Rentenkontoauszug oder ein Führungs-
zeugnis beim Bundesamt für Justiz bestellen. Letzte-
res dürfte vielleicht für den einen oder anderen Bür-
ger regelmäßig von Relevanz sein. 

Aber auch das funktioniert wiederum nur, wenn man 
Glück hat. Pech hat man, wenn man seit Ausstellung 
seines Personalausweises umgezogen ist. Sie ken-
nen das vielleicht: Dann wird ein hübscher kleiner 
Aufkleber mit der neuen Adresse auf den Personal-
ausweis aufgebracht. – Nicht aber geändert wird die 
Adresse, die auf dem Ausweis gespeichert ist. Sie 
bleibt die alte. Damit sind dann auch die wenigen ver-
fügbaren Dienstleistungen hinfällig; denn Ihr Füh-
rungszeugnis möchten Sie natürlich an Ihre aktuelle 
Adresse geschickt bekommen. 

Eine derartige Servicekultur könnten sich Unterneh-
men nicht lange leisten – es sei denn, sie sind Mono-
polisten. Und genau das ist der Staat. Deswegen un-
terscheidet sich der Umgang mit Behörden 2021 nur 
unwesentlich vom Umgang mit Behörden 1991. 

Mit dem unter dem Namen „Gesetz zur Stärkung der 
medienbruchfreien Digitalisierung“ vorliegenden Ge-
setzentwurf wollen Sie nun in einer Reihe von Geset-
zen und Verordnungen vom Landesabfallgesetz bis 
zur Verordnung über die Weiterbildung von Zahnärz-
ten Digitalisierungshindernisse beseitigen. Das 
heißt, dass wir uns von Unterschriften- und Schrift-
formerfordernissen verabschieden. 

Wir begrüßen das Vorhaben grundsätzlich, sehen al-
lerdings schon jetzt ein paar Schwachstellen bei der 
konkreten Umsetzung. Und nicht nur wir tun das. Der 
Deutsche Anwaltverein hat in seiner Stellungnahme 
zum Referentenentwurf ebenfalls einige Mängel auf-
gezeigt. Diese Sicherheitsrisiken werden im weiteren 
Beratungsverlauf hoffentlich noch beseitigt. 

Meine Damen und Herren, in den letzten beiden Jah-
ren haben wir alle, wie eben anklang, lernen dürfen 
und müssen, welche Chancen eine digitalisierte Ver-
waltung bieten kann, aber auch, welche Risiken da-
mit verbunden sind. Letzteres hat noch keiner der 
Vorredner angesprochen. 

Das beste Beispiel war das Antragsverfahren für die 
Corona-Soforthilfe. NRW setzte hier im Gegensatz 
zu anderen Ländern auf ein medienbruchfreies, voll 
digitales Verfahren. Der Vorteil: Die betroffenen An-
tragsteller bekamen ihr Geld im Regelfall sehr 
schnell. – Aber auch der Nachteil machte sich 

bemerkbar: Zahlreiche Kriminelle nutzten das lü-
ckenhafte Verfahren und kamen ebenfalls sehr 
schnell an das Steuergeld. 

Dieses Beispiel zeigt, dass wir in Sachen „digitale 
Verwaltung“ noch einen langen Weg vor uns haben 
und bei allem Eifer die Sicherheit nicht aus den Au-
gen verlieren dürfen. 

Aus diesem Grund stimmen wir der Ausschussüber-
weisung sehr gerne zu – auch und vor allem, weil wir 
hoffen, dass wir dort noch die eine oder andere 
Nachbesserung vornehmen können. – Vielen Dank 
und einen schönen Abend! 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Tritschler. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen damit zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 17/15478 an den Ausschuss für Digita-
lisierung und Innovation – federführend –, an den 
Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den In-
nenausschuss. Stimmt jemand gegen diese Über-
weisung? – Nein. Gibt es Enthaltungen? – Auch 
nicht. Dann ist der Gesetzentwurf Drucksache 
17/15478 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

12 Wahl eines Mitglieds in den Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss V (Hochwasserkata-
strophe) 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15504 

Eine Aussprache ist hier nicht vorgesehen. 

Wir kommen also direkt zur Abstimmung. Wer stimmt 
dem Wahlvorschlag Drucksache 17/15504 zu? – 
Die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Niemand. 
Wer enthält sich? – Bei Enthaltung der übrigen vier 
Fraktionen ist dieser Wahlvorschlag einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe auf: 

13 Gesetz zur weiteren Änderung des Hochschul-
gesetzes und des Kunsthochschulgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15505 

erste Lesung 
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Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt … Soll 
ich jetzt alle hier vorlesen? – Nein. Entschuldigung. 
Das hätten Sie mir auch sagen können, Frau Müller-
Rech. 

(Vereinzelt Heiterkeit und Beifall) 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sollen zu 
Protokoll gegeben werden (siehe Anlage). 

Wir kommen damit unmittelbar zur Abstimmung. Alle 
fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich 
darauf verständigt, den Gesetzentwurf Drucksache 
17/15505 an den Wissenschaftsausschuss zu über-
weisen. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist Ge-
setzentwurf Drucksache 17/15505 so überwiesen. 

Damit sind wir um 17:05 Uhr am Ende der heutigen 
Sitzung angelangt. 

Kommen Sie gut nach Hause, soweit Sie nach 
Hause fahren; bleiben Sie gesund, solange Sie in 
Düsseldorf bleiben. Ich wünsche Ihnen einen ange-
nehmen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 17:05 Uhr  

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 

Zu TOP 13 – „Gesetz zur weiteren Änderung 
des Hochschulgesetzes und des Kunsthoch-
schulgesetzes“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: 

Am 7. Oktober 2021 haben Sie mit breiter, frakti-
onsübergreifender Mehrheit das „Gesetz zum di-
gitalen Fortschritt im Hochschulbereich ange-
sichts der Erfahrungen aus der Coronapandemie 
sowie zum Hochschulbetrieb im Falle einer Epide-
mie oder einer Katastrophe“ beschlossen. Ziel war 
es u. a. die Rechtsgrundlage für die Corona-Epi-
demie-Hochschulverordnung anzupassen und zu 
verlängern.  

Dabei sah der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung [Drucksache 17/14963] eine Änderung der 
bestehenden Regelungen in § 82a Hochschulge-
setz und § 73a Kunsthochschulgesetz vor.  

Allerdings sind die beiden zu ändernden Vorschrif-
ten noch vor der Beschlussfassung am 7. Oktober 
2021 außer Kraft getreten. Die Änderungsbefehle 
des Änderungsgesetzes in Artikel 1 Nummer 6 
und Artikel 2 Nummer 6 konnten folglich formal 
nicht umgesetzt werden. 

Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
diese Änderungen jetzt rechtssicher bestätigt wer-
den. 

Ein Berichtigungsverfahren war aufgrund des Um-
fangs der zu berichtigenden Passagen leider nicht 
möglich. Daher soll mit den hier vorgelegten Än-
derungen, dem Willen des Parlaments, so wie er 
sich in der Beschlussfassung am 7. Oktober 2021 
manifestiert hat, zur Geltung verholfen werden. 

§ 82a Hochschulgesetz und § 73a Kunsthoch-
schulgesetz werden dazu insgesamt neu gefasst. 
Dabei erhalten sie – von geringfügigen redaktio-
nellen Anpassungen abgesehen – die Fassung, 
die sie durch das am 7. Oktober beschlossene 
Gesetz zum digitalen Fortschritt im Hochschulbe-
reich [Drucksache 17/14963] erhalten sollten. 
Eine inhaltliche Änderung ist nicht erfolgt. Viel-
mehr handelt es sich um eine formale Richtigstel-
lung. 

Für Ihr Verständnis zu diesem Vorgehen danke 
ich Ihnen und werbe um Ihre Unterstützung für 
den vorliegenden Gesetzentwurf. 

Petra Vogt (CDU):  

Mit der Einbringung des Gesetzentwurfs soll ein 
Formfehler korrigiert werden und die in der Zwi-
schenzeit aufgehobenen § 82a Hochschulgesetz 

und § 73a Kunsthochschulgesetz wieder neu in 
den jeweiligen Gesetzen festgehalten werden. So 
wird in den Vorschriften dafür Sorge getragen, 
dass sie die Fassung erhalten, die durch das Ge-
setz zum digitalen Fortschritt im Hochschulbe-
reich, auch unter Berücksichtigung der gezogenen 
Lehren aus der Coronapandemie, sowie zum 
Hochschulbetrieb im Falle einer Epidemie oder 
Katastrophe, vorgesehen war. Ich begrüße diese 
Änderung ausdrücklich. 

Dietmar Bell (SPD): 

Der jetzt eingebrachte Gesetzentwurf korrigiert ei-
nen offensichtlich bestehenden handwerklichen 
Fehler, der im letzten Plenum beschlossenen Än-
derung des Hochschul- und des Kunsthochschul-
gesetzes. Inhaltlich ist die diskutierte Änderung 
zwischen dem im Parlament vertreten Fraktionen 
unstrittig gewesen. Insoweit werden wir uns dem 
Antrag nicht verweigern.  

Die administrativen Schwächen, die auch durch 
den Versuch erkennbar wurden, diese jetzt ange-
strebte Korrektur im Huckepackverfahren beim 
Schiedsmanngesetz einzubringen, ohne vorab die 
Sprecher der Fraktionen im Wissenschaftsaus-
schuss zu kontaktieren, lassen allerdings einen 
schalen Beigeschmack zurück. Das hätte anders 
und besser gemacht werden können. 

Wir stimmen der Überweisung aber selbstver-
ständlich zu. 

Daniela Beihl (FDP): 

Die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung war 
das Sicherheitsnetz, das unsere Studierenden, 
Lehrenden und Hochschulen gut durch die drei 
coronabedingten Digitalsemester gebracht hat. In 
einer ersten Evaluation der Erfahrungen der drei 
digitalen Semester konnte herausgearbeitet wer-
den, dass sich die Corona-Epidemie-Hochschul-
verordnung als Instrument bewährt hat und mit 
veränderter Ermächtigungsgrundlage ins Stamm-
recht der Hochschulen geschrieben werden soll, 
um so auch in anderen Krisen- und Katastrophen-
fällen greifen zu können. Mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf werden hierfür alle rechtlichen 
Grundlagen eingerichtet. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE):  

Der Gesetzentwurf nimmt eine gesetzestechni-
sche Korrektur vor. Den Gesetzentwurf, der hier 
korrigiert werden soll, haben wir unterstützt. Da es 
keine inhaltlichen Unterschiede zu dem Gesetz-
entwurf gibt, dem wir bereits unsere Zustimmung 
erteilt hatten, stimmen wir diesem Gesetzentwurf 
zu. 
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Helmut Seifen (AfD): 

Der vorliegende Gesetzentwurf korrigiert ja ledig-
lich einen formalen Fehler, der den einbringenden 
Fraktionen bei der Verabschiedung des Gesetzes 
zum digitalen Fortschritt im Hochschulbereich am 
7. Oktober 2021 unterlaufen ist. Die Argumenta-
tion in meiner Rede am 7. Oktober zum Gesetz 
zum digitalen Fortschritt im Hochschulbereich än-
dert sich dadurch nicht, weil zum Zeitpunkt der 
Zweiten Lesung des Gesetzes dieser formale 
Fehler nicht aufgefallen war und deshalb für die 
Argumentation selbstverständlich als gegeben vo-
rausgesetzt worden ist. 

Insofern verweise ich noch einmal auf die Haltung 
der AfD-Fraktion, die durchaus verstehen kann, 
dass die Hochschulen aus pragmatischen Grün-
den bei Schließungsverordnungen rechtlich abge-
sichert auf die Distanzlehre umschalten können. 
Auf der anderen Seite bleibt die Skepsis bestehen, 
dass diese Verordnung auch zum Missbrauch ein-
lädt. Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft 
entwickelt und ob die Skepsis unberechtigt war. 

Nach wie vor enthält sich die AfD-Fraktion bei der 
Abstimmung dieses Gesetzentwurfes. 
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